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Übersicht zum Plangebiet

Anlass und Ziel 
der Planung

Errichtung eines neuen 
Logistik- und 
Vertriebszentrums als 
Erweiterung der Firma 
Popken Fashion Group zur 
langfristigen Sicherung der 
Zukunftsfähigkeit des 
Betriebes. 

Beordnung des Raumes.

4. Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“

Flächengröße                           
ca. 8,9 ha
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Auszug aus dem Flächennutzungsplan

63. Flächennutzungsplanänderung „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“

Darstellung als SO 
Einzelhandel

Darstellung als Fläche für die 
Landwirtschaft
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Vorentwurf

63. Flächennutzungsplanänderung „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“

Darstellung als gewerbliche 
Baufläche (G)
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Ursprungsplan

4. Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“

SO
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1.Änderung

4. Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“

Wesentliche Änderungsinhalte:

Vergrößerung des 
Geltungsbereiches

Anpassung GRZ und GFZ im 
südlichen Bereich
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2.Änderung

4. Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“

Wesentliche Änderungsinhalte:

Festsetzen einer Straße mit 
Wendeanlage im nördlichen 
Bereich.
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3.Änderung

4. Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“

Wesentliche Änderungsinhalte:

Textliche Änderung der Zahl der 
Vollgeschosse auf III. 
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Vorentwurf

4. Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“
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Vorentwurf
4. Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“

-Lärmemissionskontingente
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4. Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“

-bauliche HöhenVorentwurf
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Anregungen Abwägungsvorschläge
Landkreis Ammerland:

- Oberflächenentwässerung ist 
nachzuweisen.

- Wasserschutzzone muss in 
Planzeichnung eingetragen werden. 

- Derzeit kann keine abschließende Aussage getroffen 
werden, Leistungsfähigkeit wird im Rahmen der 
künftigen Kanalanträge geprüft. 

- Wasserschutzzone wird übernommen. 

T
Ö

B
63. Flächennutzungsplanänderung „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“ 

Änderung zum Vorentwurf

Übernahme der 
Wasserschutzzone
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Entwurf

Änderung zum Vorentwurf

Übernahme der 
Wasserschutzzone
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Anregungen Abwägungsvorschläge
Landkreis Ammerland:

- Letzter Absatz zur textlichen Festsetzung 
Nr. 1 nicht klar verständlich. 

- Oberflächenentwässerung ist 
nachzuweisen.

- Wasserschutzzone muss in 
Planzeichnung eingetragen werden. 

- Wallheckenschutz kann ohne 
Wallheckenschutzstreifen nicht 
gewährleistet werden, Schutzfunktion ist 
aufzuheben und zu kompensieren. 

Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt entlang 
der gesamten BAB 29 sowie der L825.

- Durchgehender Blendschutz entlang der 
BAB 29. 

- Anpassung der textlichen Festsetzung Nr. 1.

- Derzeit kann keine abschließende Aussage getroffen 
werden, Leistungsfähigkeit wird im Rahmen der 
künftigen Kanalanträge geprüft. 

- Wasserschutzzone wird übernommen. 

- Schutzstatus wird aufgehoben und kompensiert, 
Wallhecke wird als Fläche zur Erhaltung von Bäumen 
und Sträuchern festgesetzt. 

- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt wird ergänzt. 

- Ergänzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern an der südlichen Grenze zur BAB 29.

T
Ö

B
4.Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“ 

Änderung zum Vorentwurf

Änderung textliche Festsetzung Nr. 1
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Anregungen Abwägungsvorschläge
Landkreis Ammerland:

- Letzter Absatz zur textlichen Festsetzung 
Nr. 1 nicht klar verständlich. 

- Oberflächenentwässerung ist 
nachzuweisen.

- Wasserschutzzone muss in 
Planzeichnung eingetragen werden. 

- Wallheckenschutz kann ohne 
Wallheckenschutzstreifen nicht 
gewährleistet werden, Schutzfunktion ist 
aufzuheben und zu kompensieren. 

Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt entlang 
der gesamten BAB 29 sowie der L825.

- Durchgehender Blendschutz entlang der 
BAB 29. 

- Anpassung der textlichen Festsetzung Nr. 1.

- Derzeit kann keine abschließende Aussage getroffen 
werden, Leistungsfähigkeit wird im Rahmen der 
künftigen Kanalanträge geprüft. 

- Wasserschutzzone wird übernommen. 

- Schutzstatus wird aufgehoben und kompensiert, 
Wallhecke wird als Fläche zur Erhaltung von Bäumen 
und Sträuchern festgesetzt. 

- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt wird ergänzt. 

- Ergänzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern an der südlichen Grenze zur BAB 29.

T
Ö

B
4.Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“ 

Übernahme der Wasserschutzzone
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4.Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“ 

Anregungen Abwägungsvorschläge
Landkreis Ammerland:

- Letzter Absatz zur textlichen Festsetzung 
Nr. 1 nicht klar verständlich. 

- Oberflächenentwässerung ist 
nachzuweisen.

- Wasserschutzzone muss in 
Planzeichnung eingetragen werden. 

- Wallheckenschutz kann ohne 
Wallheckenschutzstreifen nicht 
gewährleistet werden, Schutzfunktion ist 
aufzuheben und zu kompensieren. 

Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt entlang 
der gesamten BAB 29 sowie der L825.

- Durchgehender Blendschutz entlang der 
BAB 29. 

- Anpassung der textlichen Festsetzung Nr. 1.

- Derzeit kann keine abschließende Aussage getroffen 
werden, Leistungsfähigkeit wird im Rahmen der 
künftigen Kanalanträge geprüft. 

- Wasserschutzzone wird übernommen. 

- Schutzstatus wird aufgehoben und kompensiert, 
Wallhecke wird als Fläche zur Erhaltung von Bäumen 
und Sträuchern festgesetzt. 

- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt wird ergänzt. 

- Ergänzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern an der südlichen Grenze zur BAB 29.

Wallhecke: Umwandlung Schutzobjekt zu 
Erhaltfläche

Vorentwurf Entwurf
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4.Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“ 

Anregungen Abwägungsvorschläge
Landkreis Ammerland:

- Letzter Absatz zur textlichen Festsetzung 
Nr. 1 nicht klar verständlich. 

- Oberflächenentwässerung ist 
nachzuweisen.

- Wasserschutzzone muss in 
Planzeichnung eingetragen werden. 

- Wallheckenschutz kann ohne 
Wallheckenschutzstreifen nicht 
gewährleistet werden, Schutzfunktion ist 
aufzuheben und zu kompensieren. 

Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt entlang 
der gesamten BAB 29 sowie der L825.

- Durchgehender Blendschutz entlang der 
BAB 29. 

- Anpassung der textlichen Festsetzung Nr. 1.

- Derzeit kann keine abschließende Aussage getroffen 
werden, Leistungsfähigkeit wird im Rahmen der 
künftigen Kanalanträge geprüft. 

- Wasserschutzzone wird übernommen. 

- Schutzstatus wird aufgehoben und kompensiert, 
Wallhecke wird als Fläche zur Erhaltung von Bäumen 
und Sträuchern festgesetzt. 

- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt wird ergänzt. 

- Ergänzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern an der südlichen Grenze zur BAB 29.

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt entlang der 
gesamten BAB 29 und L825



Diekmann • Mosebach & Partner

18
T

Ö
B

4.Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“ 

Anregungen Abwägungsvorschläge
Landkreis Ammerland:

- Letzter Absatz zur textlichen Festsetzung 
Nr. 1 nicht klar verständlich. 

- Oberflächenentwässerung ist 
nachzuweisen.

- Wasserschutzzone muss in 
Planzeichnung eingetragen werden. 

- Wallheckenschutz kann ohne 
Wallheckenschutzstreifen nicht 
gewährleistet werden, Schutzfunktion ist 
aufzuheben und zu kompensieren. 

Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr

- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt entlang 
der gesamten BAB 29 sowie der L825.

- Durchgehender Blendschutz entlang der 
BAB 29. 

- Anpassung der textlichen Festsetzung Nr. 1.

- Derzeit kann keine abschließende Aussage getroffen 
werden, Leistungsfähigkeit wird im Rahmen der 
künftigen Kanalanträge geprüft. 

- Wasserschutzzone wird übernommen. 

- Schutzstatus wird aufgehoben und kompensiert, 
Wallhecke wird als Fläche zur Erhaltung von Bäumen 
und Sträuchern festgesetzt. 

- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt wird ergänzt. 

- Ergänzung einer Fläche zum Anpflanzen von Bäumen 
und Sträuchern an der südlichen Grenze zur BAB 29.

Durchgängiger Blendschutz entlang der 
BAB 29

Vorentwurf Entwurf
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Anregungen Abwägungsvorschläge
Oldenburgische Industrie- und 
Handelskammer:

- Hinweis darauf, dass der vorhandene 
Outletstore bei der Festsetzung der 
zulässigen Sortimente ausschließlich 
Bestandsschutz hat. 

OOWV: 

- Hinweise auf Anforderungen des 
Wasserschutzgebietes. 

- Keine grundlegende Erweiterung des Outletstores
geplant. Textliche Festsetzung Nr. 1 wird angepasst. 
Dem Einzelhandelsentwicklungskonzept der 
Gemeinde Rastede wird dadurch entsprochen.

- Anforderungen werden nachrichtlich in die Planung 
übernommen. 

T
Ö

B
4.Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“ 
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Anregungen Abwägungsvorschläge

- Hinweis auf Lärmbelastung der Anwohner „Am 
Waldrand“. Berücksichtigung von 
Mischgebietswerten. 

- Bedenken bezüglich der künftigen 
Verkehrsführung der Straße „Am Waldrand“. 

- Hinweis auf gefährliche Situation „Am 
Waldrand“ für Fahrradfahrer. 

- Bedenken bezüglich unzumutbarer 
Verschattung durch 22,00m hohes Gebäude. 

- Grundstücke „Am Waldrand“ sind 
Gewerbegebiet, diese haben geringeren 
Schutzanspruch, da Wohnen hier nur 
ausnahmsweise und untergeordnet zulässig ist. 

- Verkehrsrechtliche Maßnahmen sorgen für 
uneingeschränkte Nutzung. 

- Alternative Fuß- und Radwegeverbindung 
wurde ausgearbeitet. 

- Alle möglicherweise betroffenen 
Wohngrundstücke nördlich des Plangebietes 
wurden im angepassten 
Schattenwurfgutachten betrachtet. Es treten 
in keinem Fall unzumutbare Beschattungen 
ein. Die Verschattung bezieht sich 
ausschließlich auf die Wintermonate. 

B
ü

rg
er

4.Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“ 

− Die Zu- und Abfahrtswege sind für den An- und Auslieferungsverkehr 
optimiert, so dass auch das Umfeld weitestgehend geschont wird. Eine 
Anpassung der Verkehrswege würde zu starken wirtschaftlichen 
Einschränkungen der Firma führen, daher ist aus betrieblichen Gründen eine 
Verschiebung des Gebäudes nicht möglich. Eine Anpassung erfolgt daher 
nicht.

− Eine angepasste Gebäudekonfiguration mit einer geringeren Höhe würde 
zwar zu einer geringfügigen Verringerung der Beschattungszeiten führen (30 
Minuten), die Anpassung wäre aber mit unverhältnismäßig hohen 
wirtschaftlichen Folgend für das Unternehmen verbunden. Eine Anpassung 
erfolgt daher nicht. 

− Die vorliegende Variante ist ein Kompromissvorschlag, der die Interessen der 
Bürger und der Firma berücksichtigt.

21.Oktober, 12 Uhr21.November, 12 Uhr21.Dezember, 13 Uhr21.Juni, 12 Uhr
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214.Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“ 

Entwurf

Sonstige Änderung zum Vorentwurf

Ausarbeitung eines alternativen Fuß- und 
Radweges
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224.Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“ 

Entwurf

Ergänzung von örtlichen Bauvorschriften 
zur Gebäudegestaltung 

Sonstige Änderung zum Vorentwurf

Ausarbeitung eines alternativen Fuß- und 
Radweges
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234.Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“ 

Entwurf

Änderung zum Vorentwurf

Änderung textliche Festsetzung Nr. 1

Übernahme der Wasserschutzzone

Wallhecke: Umwandlung Schutzobjekt zu 
Erhaltfläche

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt entlang der 
gesamten BAB 29 und L825

Durchgängiger Blendschutz entlang der 
BAB 29

Ausarbeitung eines alternativen Fuß- und 
Radweges

Ergänzung von örtlichen Bauvorschriften 
zur Gebäudegestaltung 
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244.Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“ 

Entwurf



Diekmann • Mosebach & Partner

254.Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“ 

Entwurf
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264.Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“ 

Entwurf
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

63. Flächennutzungsplanänderung„Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“

4. Änderung Bebauungsplan Nr. 28 „Gewerbegebiet Hahn-Lehmden“
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